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A. Garantierte Zahlungsformen

I. Geltungsbereich

Der Karteninhaber kann die SparkassenCard (nachfolgend
Karte), soweit diese entsprechend ausgestattet ist, für folgen-
de Zahlungsdienste nutzen:

1. In Verbindung mit der persönlichen Geheimzahl (PIN) in
deutschen Debitkartensystemen:

a) Zum Abheben von Bargeld an Geldautomaten im Rahmen
des deutschen Geldautomatensystems, die mit dem girocard-
Logo gekennzeichnet sind.

b) Zum Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunterneh-
men an automatisierten Kassen im Rahmen des deutschen
electronic cash-Systems, die mit dem girocard-Logo gekenn-
zeichnet sind.

c) Zum Aufladen der GeldKarte an Ladeterminals, die mit
dem GeldKarte-Logo gekennzeichnet sind.

d) Zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos, das ein
Mobilfunknutzer bei einem Mobilfunkanbieter unterhält, an
einem Geldautomaten, sofern der Geldautomatenbetreiber
diese Funktion anbietet und der Mobilfunkanbieter an dem
System teilnimmt.

2. In Verbindung mit der persönlichen Geheimzahl (PIN) in
fremden Debitkartensystemen:

a) Zum Abheben von Bargeld an Geldautomaten im Rahmen
eines fremden Geldautomatensystems, soweit die Karte ent-
sprechend ausgestattet ist.

b) Zum Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunterneh-
men an automatisierten Kassen im Rahmen eines fremden
Systems, soweit die Karte entsprechend ausgestattet ist. In
einigen Ländern kann je nach System anstelle der PIN die
Unterschrift gefordert werden.

c) Zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos, das ein
Mobilfunknutzer bei einem Mobilfunkanbieter unterhält, an
dem Geldautomaten eines fremden Systems, sofern der Geld-
automatenbetreiber diese Funktion anbietet und der Mobil-
funkanbieter an dem System teilnimmt.

d) Die Akzeptanz der Karte im Rahmen eines fremden Sys-
tems erfolgt unter dem für das fremde System geltenden Ak-
zeptanzlogo.

3. Ohne Einsatz der persönlichen Geheimzahl (PIN):

a) Als GeldKarte zum bargeldlosen Bezahlen an automati-
sierten Kassen des Handels- und Dienstleistungsbereiches im
Inland, die mit dem GeldKarte-Logo gekennzeichnet sind
(GeldKarte-Terminals).

b) Außerhalb der Erbringung von Zahlungsdiensten und oh-
ne dass mit der Funktion eine Garantie der Sparkasse verbun-
den ist, als Speichermedium für Zusatzanwendungen

- der Sparkasse nach Maßgabe des mit der Sparkasse abge-
schlossenen Vertrages (bankgenerierte Zusatzanwendung)
oder

- eines Handels- und Dienstleistungsunternehmens nach
Maßgabe des vom Karteninhaber mit diesem abgeschlosse-
nen Vertrages (unternehmensgenerierte Zusatzanwen-
dung).

II. Allgemeine Regeln

1. Karteninhaber und Vollmacht

Die Karte gilt für das auf ihr angegebene Konto. Sie kann nur
auf den Namen des Kontoinhabers oder einer Person ausge-
stellt werden, der der Kontoinhaber Kontovollmacht erteilt
hat. Wenn der Kontoinhaber die Kontovollmacht widerruft, ist
er dafür verantwortlich, dass die an den Bevollmächtigten
ausgegebene Karte an die Sparkasse zurückgegeben wird. Die
Sparkasse wird die Karte nach Widerruf der Vollmacht für die
Nutzung an Geldautomaten und automatisierten Kassen so-
wie für die Aufladung der GeldKarte elektronisch sperren. Eine

Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung
kommt nur gegenüber dem Unternehmen in Betracht, das die
Zusatzanwendung in den Chip der Karte eingespeichert hat,
und ist nur dann möglich, wenn das Unternehmen die Mög-
lichkeit zur Sperrung seiner Zusatzanwendung vorsieht. Die
Sperrung einer bankgenerierten Zusatzanwendung der Spar-
kasse kommt nur gegenüber der Sparkasse in Betracht und
richtet sich nach dem mit der Sparkasse abgeschlossenen
Vertrag. Solange die Rückgabe der Karte nicht erfolgt ist, be-
steht die Möglichkeit, dass sie weiterhin zum Verbrauch der
noch in der GeldKarte gespeicherten Beträge verwendet wird.
Auch eine Nutzung der auf der Karte gespeicherten Zusatzan-
wendungen ist weiterhin möglich.

2. Finanzielle Nutzungsgrenze

Der Karteninhaber darf Verfügungen mit seiner Karte nur im
Rahmen des Kontoguthabens oder eines vorher für das Konto
eingeräumten Kredits vornehmen. Auch wenn der Kartenin-
haber diese Nutzungsgrenze bei seinen Verfügungen nicht
einhält, ist die Sparkasse berechtigt, den Ersatz der Aufwen-
dungen zu verlangen, die aus der Nutzung der Karte entste-
hen. Die Buchung solcher Verfügungen auf dem Konto führt
zu einer geduldeten Kontoüberziehung.

3. Umrechnung von Fremdwährungsbeträgen

Nutzt der Karteninhaber die Karte für Verfügungen, die nicht
auf Euro lauten, wird das Konto gleichwohl in Euro belastet.
Die Bestimmung des Kurses bei Fremdwährungsgeschäften
ergibt sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis. Eine Än-
derung des in der Umrechnungsregelung genannten Refe-
renzwechselkurses wird unmittelbar und ohne vorherige Be-
nachrichtigung des Kunden wirksam.

4. Rückgabe der Karte

Die Karte bleibt im Eigentum der Sparkasse. Sie ist nicht ü-
bertragbar. Die Karte ist nur für den auf der Karte angegebe-
nen Zeitraum gültig. Mit Aushändigung der neuen, spätestens
aber nach Ablauf der Gültigkeit der Karte ist die Sparkasse
berechtigt, die alte Karte zurückzuverlangen. Endet die Be-
rechtigung, die Karte zu nutzen, vorher (z. B. durch Kündigung
der Kontoverbindung oder des Kartenvertrages), so hat der
Karteninhaber die Karte unverzüglich an die Sparkasse zu-
rückzugeben. Ein zum Zeitpunkt der Rückgabe noch in der
GeldKarte gespeicherter Betrag wird dem Karteninhaber er-
stattet. Auf der Karte befindliche unternehmensgenerierte
Zusatzanwendungen hat der Karteninhaber bei dem Unter-
nehmen, das die Zusatzanwendung auf die Karte aufgebracht
hat, unverzüglich entfernen zu lassen. Die Möglichkeit zur
weiteren Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung
richtet sich nach dem Vertragsverhältnis zwischen dem Kar-
teninhaber und der Sparkasse.

5. Sperre und Einziehung der Karte

(1) Die Sparkasse darf die Karte sperren und den Einzug der
Karte (z. B. an Geldautomaten) veranlassen,

- wenn sie berechtigt ist, den Kartenvertrag aus wichtigem
Grund zu kündigen,

- wenn sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicher-
heit der Karte dies rechtfertigen oder

- wenn der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügeri-
schen Verwendung der Karte besteht.

Die Sparkasse wird den Kontoinhaber unter Angabe der hier-
für maßgeblichen Gründe möglichst vor, spätestens jedoch
unverzüglich nach der Sperre über die Sperre unterrichten.

Die Sparkasse wird die Karte entsperren oder diese durch eine
neue Karte ersetzen, wenn die Gründe für die Sperre nicht
mehr gegeben sind. Auch hierüber unterrichtet sie den Kar-
teninhaber unverzüglich.

(2) Zum Zeitpunkt der Einziehung noch in der GeldKarte ge-
speicherte Beträge werden dem Karteninhaber erstattet.

(3) Befindet sich auf der Karte für das Online-Banking ein
TAN-Generator oder eine Signaturfunktion, so hat die Sperre
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der Karte auch eine Sperre der Funktion für das Online-
Banking zur Folge.

(4) Hat der Karteninhaber auf einer eingezogenen Karte eine
Zusatzanwendung gespeichert, so hat der Einzug der Karte
zur Folge, dass er die Zusatzanwendung nicht mehr nutzen
kann. Zum Zeitpunkt der Einziehung in der Karte gespeicherte
unternehmensgenerierte Zusatzanwendungen kann der Kar-
teninhaber vom kartenausgebenden Institut herausverlangen,
nachdem dieses die Karte von der Stelle, die die Karte einge-
zogen hat, zur Verfügung gestellt bekommen hat. Die Spar-
kasse ist berechtigt, das Herausgabeverlangen in Bezug auf
die unternehmensgenerierten Zusatzanwendungen dadurch
zu erfüllen, dass sie dem Karteninhaber die um die Zahlungs-
verkehrsfunktionen bereinigte Karte aushändigt. Die Möglich-
keit zur weiteren Nutzung einer bankgenerierten Zusatzan-
wendung richtet sich nach den für jene Zusatzanwendung
geltenden Regeln.

6. Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninha-
bers

6.1. Unterschrift

Sofern die Karte ein Unterschriftsfeld vorsieht, hat der Kar-
teninhaber die Karte nach Erhalt unverzüglich auf dem Unter-
schriftsfeld zu unterschreiben.

6.2. Sorgfältige Aufbewahrung der Karte

Die Karte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu
verhindern, dass sie abhanden kommt oder missbräuchlich
verwendet wird. Sie darf insbesondere nicht unbeaufsichtigt
im Kraftfahrzeug aufbewahrt werden, da sie (z. B. im Rahmen
des girocard-Systems) missbräuchlich eingesetzt werden
kann. Darüber hinaus kann jeder, der im Besitz der Karte ist,
den in der GeldKarte gespeicherten Betrag verbrauchen.

6.3. Geheimhaltung der persönlichen Geheimzahl (PIN)

Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass keine ande-
re Person Kenntnis von der persönlichen Geheimzahl (PIN)
erlangt. Die PIN darf insbesondere nicht auf der Karte ver-
merkt oder in anderer Weise zusammen mit dieser aufbewahrt
werden. Denn jede Person, die die PIN kennt und in den Besitz
der Karte kommt, hat die Möglichkeit, zulasten des auf der
Karte angegebenen Kontos Verfügungen zu tätigen (z. B. Geld
an Geldautomaten abzuheben).

6.4. Unterrichtungs- und Anzeigepflichten

(1) Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl seiner
Karte, die missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige
nicht autorisierte Nutzung von Karte oder PIN fest, so ist die
Sparkasse unverzüglich zu benachrichtigen (Sperranzeige).
Die Sperranzeige kann der Karteninhaber auch jederzeit ge-
genüber dem Zentralen Sperrannahmedienst (Telefon: 116
116) abgeben. In diesem Fall ist eine Kartensperre nur mög-
lich, wenn der Name der Sparkasse – möglichst mit Bankleit-
zahl – und die Kontonummer angegeben werden. Der Zentrale
Sperrannahmedienst sperrt alle für das betreffende Konto
ausgegebenen Karten für die weitere Nutzung an Geldauto-
maten und automatisierten Kassen. Zur Beschränkung der
Sperre auf die abhanden gekommene Karte muss sich der
Karteninhaber mit seiner Sparkasse, möglichst mit der kon-
toführenden Stelle, in Verbindung setzen. Der Karteninhaber
hat jeden Diebstahl oder Missbrauch unverzüglich bei der Po-
lizei anzuzeigen.

(2) Hat der Karteninhaber den Verdacht, dass eine andere
Person unberechtigt in den Besitz seiner Karte gelangt ist,
eine missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht
autorisierte Nutzung von Karte oder PIN vorliegt, muss er e-
benfalls unverzüglich eine Sperranzeige abgeben.

(3) Befindet sich auf der Karte für das Online-Banking ein
TAN-Generator oder eine Signaturfunktion, so hat die Sperre
der Karte auch eine Sperre der Funktion für das Online-
Banking zur Folge.

(4) Eine Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzan-
wendung kommt nur gegenüber dem Unternehmen in Be-
tracht, das die Zusatzanwendung in den Chip der Karte einge-
speichert hat, und ist nur dann möglich, wenn das
Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung seiner Zusatzan-
wendung vorsieht. Die Sperrung einer bankgenerierten Zu-
satzanwendung kommt nur gegenüber der Sparkasse in Be-
tracht und richtet sich nach dem mit der Sparkasse
abgeschlossenen Vertrag.

(5) Der Kontoinhaber hat die Sparkasse unverzüglich nach
Feststellung einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausge-
führten Kartenverfügung zu unterrichten.

7. Autorisierung von Kartenzahlungen durch den Karten-
inhaber

Mit dem Einsatz der Karte erteilt der Karteninhaber die Zu-
stimmung (Autorisierung) zur Ausführung der Kartenzahlung.
Soweit dafür zusätzlich eine PIN oder die Unterschrift erfor-
derlich ist, wird die Zustimmung erst mit deren Einsatz erteilt.
Nach Erteilung der Zustimmung kann der Karteninhaber die
Kartenzahlung nicht mehr widerrufen.

8. Ablehnung von Kartenzahlungen durch die Sparkasse

Die Sparkasse ist berechtigt, die Kartenzahlung abzulehnen,
wenn

- sich der Karteninhaber nicht mit seiner PIN legitimiert hat,

- der für die Kartenzahlung geltende Verfügungsrahmen
oder die finanzielle Nutzungsgrenze nicht eingehalten ist
oder

- die Karte gesperrt ist.

Hierüber wird der Karteninhaber über das Terminal, an dem
die Karte eingesetzt wird, unterrichtet.

9. Entgelte

(1) Die vom Kontoinhaber gegenüber der Sparkasse geschul-
deten Entgelte ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungs-
verzeichnis“ der Sparkasse.

(2) Änderungen der Entgelte werden dem Kontoinhaber
spätestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksam-
werdens in Textform angeboten. Hat der Kontoinhaber mit der
Sparkasse im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektro-
nischen Kommunikationsweg vereinbart (z. B. das Online-
Banking), können die Änderungen auch auf diesem Wege an-
geboten werden. Die Zustimmung des Kontoinhabers gilt als
erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlage-
nen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen ange-
zeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Spar-
kasse in ihrem Angebot besonders hinweisen.

(3) Werden dem Kontoinhaber Änderungen der Entgelte an-
geboten, kann er diese Geschäftsbeziehung vor dem vorge-
schlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen
auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungs
recht wird ihn die Sparkasse in ihrem Angebot besonders hin-
weisen.

(4) Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlungen von
Kontoinhabern, die nicht Verbraucher sind, bleibt es bei den
Regelungen in Nummer 17 Abs. 2 AGB Sparkassen.

10. Information des Kontoinhabers über die Kartenverfü-
gung

Die Sparkasse unterrichtet den Kontoinhaber mindestens
einmal monatlich über die mit der Karte getätigten Verfügun-
gen auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg. Mit
Kontoinhabern, die nicht Verbraucher sind, kann die Art und
Weise sowie die zeitliche Folge der Unterrichtung gesondert
vereinbart werden. Über die mit der Geldkarte getätigten ein-
zelnen Bezahlvorgänge und den Zahlungsempfänger unter-
richtet die Sparkasse den Kontoinhaber nicht. Die mit der
GeldKarte getätigten Bezahlvorgänge kann der Karteninhaber
mithilfe eines Chipkartenlesers nachvollziehen.
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11. Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kon-
toinhabers

11.1. Erstattung bei nicht autorisierter Kartenverfügung

Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung z. B. in
Form der

- Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten,
- Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Han-

dels- und Dienstleistungsunternehmen,
- Aufladung der GeldKarte,
- Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-

Mobilfunk-Kontos

hat die Sparkasse gegen den Kontoinhaber keinen Anspruch
auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Die Sparkasse ist ver-
pflichtet, dem Kontoinhaber den Betrag unverzüglich und un-
gekürzt zu erstatten. Wurde der Betrag dem Konto belastet,
bringt die Sparkasse dieses wieder auf den Stand, auf dem es
sich ohne die nicht autorisierte Kartenverfügung befunden
hätte.

11.2. Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Aus-
führung einer autorisierten Kartenverfügung

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausfüh-
rung einer autorisierten Kartenverfügung z. B. in Form der -
Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten,

- Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Han-
dels- und Dienstleistungsunternehmen,

- Aufladung der GeldKarte,
- Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-

Mobilfunk-Kontos

kann der Kontoinhaber von der Sparkasse die unverzügliche
und ungekürzte Erstattung des Verfügungsbetrages insoweit
verlangen, als die Kartenverfügung nicht erfolgte oder fehler-
haft war. Wurde der Betrag dem Konto belastet, bringt die
Sparkasse dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne
die nicht erfolgte oder fehlerhafte Kartenverfügung befunden
hätte.

(2) Der Kunde kann über den Absatz 1 hinaus von der Spar-
kasse die Erstattung der Entgelte und Zinsen insoweit verlan-
gen, als ihm diese im Zusammenhang mit der nicht erfolgten
oder fehlerhaften Ausführung der autorisierten Kartenverfü-
gung in Rechnung gestellt oder seinem Konto belastet wur-
den.

(3) Wurde eine autorisierte Kartenverfügung nicht oder feh-
lerhaft ausgeführt, wird die Sparkasse die Kartenverfügung
auf Verlangen des Karteninhabers nachvollziehen und ihn ü-
ber das Ergebnis unterrichten.

11.3. Schadensersatzansprüche des Kontoinhabers

Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung oder im
Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer
autorisierten Kartenverfügung kann der Kontoinhaber von der
Sparkasse einen Schaden, der nicht bereits von Nummern
A.II.11.1 oder 11.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt
nicht, wenn die Sparkasse die Pflichtverletzung nicht zu ver-
treten hat. Die Sparkasse hat hierbei ein Verschulden, das ei-
ner zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes
Verschulden zu vertreten, es sei denn, dass die wesentliche
Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, die der
Karteninhaber vorgegeben hat. Handelt es sich bei dem Kon-
toinhaber nicht um einen Verbraucher oder erfolgt der Ein-
satz der Karte in einem Land außerhalb Deutschlands und des
Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) (Drittstaat) oder in
der Währung eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaaten-
währungszahlung), beschränkt sich die Haftung der Sparkasse
für das Verschulden einer an der Abwicklung des Zahlungs-
vorgangs beteiligten Stelle auf die sorgfältige Auswahl und
Unterweisung einer solchen Stelle. Hat der Karteninhaber
durch ein schuldhaftes Verhalten zur Entstehung des Scha-
dens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des
Mitverschuldens, in welchem Umfang Sparkasse und Karten-

inhaber den Schaden zu tragen haben. Die Haftung nach die-
sem Absatz ist auf 12.500,- Euro je Kartenverfügung begrenzt.

Diese betragsmäßige Haftungsbeschränkung gilt nicht

- für nicht autorisierte Kartenverfügungen,
- bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Sparkasse,
- für Gefahren, die die Sparkasse besonders übernommen

hat,  und

- für den dem Kontoinhaber entstandenen Zinsschaden, so-
weit der Karteninhaber Verbraucher ist.

11.4. Haftungs- und Einwendungsausschluss

(1) Ansprüche gegen die Sparkasse nach Nummern A.II.11.1
bis 11.3 sind ausgeschlossen, wenn der Kontoinhaber die
Sparkasse nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Be-
lastung mit der Kartenverfügung darüber unterrichtet hat,
dass es sich um eine nicht autorisierte, nicht erfolgte oder
fehlerhafte Kartenverfügung handelt. Der Lauf der 13-
monatigen Frist beginnt nur, wenn die Sparkasse den Konto-
inhaber über die aus der Kartenverfügung resultierende Be-
lastungsbuchung entsprechend dem für Kontoinformationen
vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach
der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für
den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Haf-
tungsansprüche nach Nummer A.II.11.3 kann der Kontoinha-
ber auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn
er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert
war.

(2) Ansprüche des Kontoinhabers gegen die Sparkasse sind
ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden
Umstände

- auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis
beruhen, auf das die Sparkasse keinen Einfluss hat, und
dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt von
ihr nicht hätten vermieden werden können, oder

- von der Sparkasse aufgrund einer gesetzlichen Verpflich-
tung herbeigeführt wurden.

12. Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Kar-
tenverfügungen

12.1. Haftung des Kontoinhabers bis zur Sperranzeige

(1) Verliert der Karteninhaber seine Karte, wird sie ihm ge-
stohlen oder kommt sie sonst abhanden und kommt es da-
durch zu nicht autorisierten Kartenverfügungen in Form der

- Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten,
- Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Han-

dels- und Dienstleistungsunternehmen,
- Aufladung der GeldKarte,
- Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-

Mobilfunk-Kontos,

haftet der Kontoinhaber für Schäden, die bis zum Zeitpunkt
der Sperranzeige verursacht werden, in Höhe von maximal
150,- Euro. Die Haftung nach Absatz 6 für Vorsatz und Fahr-
lässigkeit bleibt unberührt.

(2) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten
Kartenverfügungen, ohne dass ein Verlust, Diebstahl oder
sonstiges Abhandenkommen der Karte vorliegt, haftet der
Kontoinhaber für die hierdurch entstandenen Schäden bis zu
einem Betrag von maximal 150,- Euro, wenn der Karteninha-
ber seine Pflicht zur sicheren Aufbewahrung der PIN fahrlässig
verletzt hat. Die Haftung nach Absatz 6 für Vorsatz und Fahr-
lässigkeit bleibt unberührt.

(3) Handelt es sich bei dem Kontoinhaber nicht um einen
Verbraucher, trägt der Kontoinhaber den aufgrund nicht auto-
risierter Kartenverfügungen entstehenden Schaden nach Ab-
satz 1 und 2 auch über einen Betrag von maximal 150,- Euro
hinaus, wenn der Karteninhaber die ihm nach diesen Bedin-
gungen obliegenden Pflichten fahrlässig verletzt hat. Hat die
Sparkasse durch eine Verletzung ihrer Pflichten zur Entste-
hung des Schadens beigetragen, haftet die Sparkasse für den
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entstandenen Schaden im Umfang des von ihr zu vertreten-
den Mitverschuldens.

(4) Die Sparkasse verzichtet auf die Schadensbeteiligung
durch den Kunden in Höhe von maximal 150,- Euro gemäß
vorstehender Absätze 1 und 2 und übernimmt alle Schäden,
die durch nicht autorisierte Zahlungsvorgänge bis zum Ein-
gang der Sperranzeige entstanden sind, wenn der Kartenin-
haber seine ihm gemäß Abschnitt A.II. Ziffer 6 obliegenden
Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten nicht grob fahrlässig
verletzt hat. Wird die Karte missbräuchlich im Rahmen des
internationalen Maestro-Verfahrens ohne persönliche Ge-
heimzahl nur mit Unterschrift verwendet, so erstattet die
Sparkasse diese Schäden in voller Höhe. Eine Übernahme des
vom Kontoinhaber zu tragenden Schadens durch die Sparkas-
se erfolgt nur, wenn der Kontoinhaber die Voraussetzungen
der Haftungsentlastung glaubhaft darlegt und Anzeige bei der
Polizei erstattet.

(5) Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach
den Absätzen 1 bis 3 verpflichtet, wenn der Karteninhaber die
Sperranzeige nicht abgeben konnte, weil die Sparkasse nicht
die Möglichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige sicher-
gestellt hatte und der Schaden dadurch eingetreten ist.

(6) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten
Kartenverfügungen und hat der Karteninhaber seine Sorg-
faltspflichten nach diesen Bedingungen vorsätzlich oder grob
fahrlässig verletzt oder in betrügerischer Absicht gehandelt,
trägt der Kontoinhaber den hierdurch entstandenen Schaden
in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Karteninhabers
kann insbesondere dann vorliegen, wenn

- er den Verlust, Diebstahl oder die missbräuchliche Verfü-
gung der Sparkasse oder dem Zentralen Sperrannahme-
dienst schuldhaft nicht unverzüglich mitgeteilt hat,

- die persönliche Geheimzahl auf der Karte vermerkt oder zu-
sammen mit der Karte verwahrt war,

- die persönliche Geheimzahl einer anderen Person mitgeteilt
und der Missbrauch dadurch verursacht wurde.

Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den
der Verfügungsrahmen gilt, verursacht werden, beschränkt
sich jeweils auf den für die Karte geltenden Verfügungsrah-
men.

12.2. Haftung des Kontoinhabers ab Sperranzeige

Sobald der Sparkasse oder dem Zentralen Sperrannahme-
dienst der Verlust oder Diebstahl der Karte, die missbräuchli-
che Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nut-
zung von Karte oder PIN angezeigt wurde, übernimmt die
Sparkasse alle danach durch Verfügungen z. B. in Form der

- Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten,
- Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Han-

dels- und Dienstleistungsunternehmen,
- Aufladung der GeldKarte,
- Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-

Mobilfunk-Kontos

entstehenden Schäden. Handelt der Karteninhaber in betrü-
gerischer Absicht, trägt der Kontoinhaber auch die nach der
Sperranzeige entstehenden Schäden.

12.3. Haftung des Kontoinhabers für den in der GeldKarte
gespeicherten Betrag

Eine Sperrung der GeldKarte für das Bezahlen an automati-
sierten Kassen ist nicht möglich. Bei Verlust, Diebstahl sowie
im Falle der missbräuchlichen Verwendung oder einer sonsti-
gen nicht autorisierten Nutzung der GeldKarte zum Bezahlen
an automatisierten Kassen erstattet die Sparkasse den in der
GeldKarte gespeicherten Betrag nicht, denn jeder, der im Be-
sitz der Karte ist, kann den in der GeldKarte gespeicherten
Betrag ohne Einsatz der PIN verbrauchen.

III. Besondere Regeln für einzelne Nutzungsarten

1. Geldautomaten-Service und Einsatz an automatisierten
Kassen von Handels- und Dienstleistungsunternehmen

1.1. Verfügungsrahmen der Karte

Verfügungen an Geldautomaten, automatisierten Kassen und
die Aufladung der GeldKarte sind für den Karteninhaber nur
im Rahmen des für die Karte geltenden Verfügungsrahmens
möglich. Bei jeder Nutzung der Karte an Geldautomaten und
automatisierten Kassen wird geprüft, ob der Verfügungsrah-
men der Karte durch vorangegangene Verfügungen bereits
ausgeschöpft ist. Verfügungen, mit denen der Verfügungs-
rahmen der Karte überschritten würde, werden unabhängig
vom aktuellen Kontostand und einem etwa vorher zum Konto
eingeräumten Kredit abgewiesen. Der Karteninhaber darf den
Verfügungsrahmen der Karte nur im Rahmen des Kontogut-
habens oder eines vorher für das Konto eingeräumten Kredits
in Anspruch nehmen. Der Kontoinhaber kann mit der konto-
führenden Stelle eine Änderung des Verfügungsrahmens der
Karte und für alle zu seinem Konto ausgegebenen Karten ver-
einbaren. Ein Bevollmächtigter, der eine Karte erhalten hat,
kann nur eine Herabsetzung für diese Karte vereinbaren.

1.2. Fehleingabe der Geheimzahl

Die Karte kann an Geldautomaten sowie an automatisierten
Kassen, an denen im Zusammenhang mit der Verwendung der
Karte die PIN eingegeben werden muss, nicht mehr eingesetzt
werden, wenn die persönliche Geheimzahl dreimal hinterein-
ander falsch eingegeben wurde. Der Karteninhaber sollte sich
in diesem Fall mit seiner Sparkasse, möglichst mit der konto-
führenden Stelle, in Verbindung setzen.

1.3. Zahlungsverpflichtung der Sparkasse; Reklamationen

Die Sparkasse hat sich gegenüber den Betreibern von Geld-
automaten und automatisierten Kassen vertraglich verpflich-
tet, die Beträge, über die unter Verwendung der an den Kar-
teninhaber ausgegebenen Karte verfügt wurde, an die
Betreiber zu vergüten. Einwendungen und sonstige Bean-
standungen des Karteninhabers aus dem Vertragsverhältnis
zu dem Unternehmen, bei dem bargeldlos an einer automati-
sierten Kasse bezahlt worden ist, sind unmittelbar gegenüber
diesem Unternehmen geltend zu  machen.

2. GeldKarte

2.1. Servicebeschreibung

Die mit einem Chip ausgestattete Karte kann auch als Geld-
Karte eingesetzt werden. Der Karteninhaber kann an Geld-
Karte-Terminals des Handels- und Dienstleistungsbereiches
bargeldlos bezahlen.

2.2. Aufladen und Entladen der GeldKarte

Der Karteninhaber kann seine GeldKarte an den mit dem
GeldKarte-Logo gekennzeichneten Ladeterminals innerhalb
des ihm von seiner Sparkasse eingeräumten Verfügungsrah-
mens (Abschnitt A.III. Nummer 1.1) zulasten des auf der Karte
angegebenen Kontos bis zu einem Betrag von maximal 200,-
Euro aufladen. Vor dem Aufladevorgang muss er seine per-
sönliche Geheimzahl (PIN) eingeben. Der Karteninhaber kann
seine GeldKarte auch gegen Bargeld sowie im Zusammenwir-
ken mit einer anderen Karte zulasten des  Kontos, über das
die Umsätze mit dieser Karte abgerechnet werden, aufladen.
Aufgeladene Beträge, über die der Karteninhaber nicht mehr
mittels GeldKarte verfügen möchte, können nur bei der kar-
tenausgebenden Sparkasse entladen werden. Die Entladung
von Teilbeträgen ist nicht möglich.

Bei einer Funktionsunfähigkeit der GeldKarte erstattet die
kartenausgebende Sparkasse dem Karteninhaber den nicht
verbrauchten Betrag. Benutzt der Karteninhaber seine Karte,
um seine GeldKarte oder die GeldKarte eines anderen aufzu-
laden, so ist die persönliche Geheimzahl (PIN) am Ladetermi-
nal einzugeben. Die Auflademöglichkeit besteht nicht mehr,
wenn die PIN dreimal hintereinander falsch eingegeben wur-
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de. Der Karteninhaber sollte sich in diesem Fall mit seiner
Sparkasse, möglichst mit der kontoführenden Stelle, in Ver-
bindung setzen.

2.3. Sofortige Kontobelastung des Ladebetrages

Benutzt der Karteninhaber seine Karte, um seine GeldKarte
oder die GeldKarte eines anderen aufzuladen, so wird der La-
debetrag dem Konto, das auf der Karte angegeben ist, be-
lastet.

2.4. Zahlungsvorgang mittels GeldKarte

Beim Bezahlen mit der GeldKarte ist die PIN nicht einzugeben.
Bei jedem Bezahlvorgang vermindert sich der in der GeldKarte
gespeicherte Betrag um den verfügten Betrag.

3. Aufladen von Prepaid-Mobilfunk-Konten

3.1. Servicebeschreibung

Unter Verwendung seiner Karte und der persönlichen Ge-
heimzahl (PIN) kann der Karteninhaber ein Prepaid-Mobilfunk-
Konto eines Mobilfunkanbieters, auf dem vorausbezahlte Te-
lefonwerteinheiten verbucht werden, an Geldautomaten in-
nerhalb des ihm von seiner Sparkasse eingeräumten Verfü-
gungsrahmens (Abschnitt A.III. Nummer 1.1) zulasten des auf
der Karte angegebenen Kontos aufladen. Voraussetzung ist,
dass der vom Karteninhaber gewählte Geldautomat über eine
entsprechende Ladefunktion verfügt und der Mobilfunkan-
bieter, der das Prepaid-Mobilfunk-Konto führt, das aufgeladen
werden soll, an dem System teilnimmt. Zum Aufladen eines
Prepaid-Mobilfunk-Kontos hat der Karteninhaber am Display
des Geldautomaten den Menüpunkt zum Aufladen des Pre-
paid-Mobilfunk-Kontos zu wählen, die Mobilfunk-
Telefonnummer („Handy-Nummer“) einzugeben und einen
angezeigten Aufladebetrag zu wählen. Nach Autorisierung der
Ladetransaktionen durch die Sparkasse des Karteninhabers
wird das Prepaid-Mobilfunk-Konto beim Mobilfunkanbieter
aufgeladen. Mit diesem Verfahren kann der Karteninhaber
sowohl sein eigenes Prepaid-Mobilfunk-Konto als auch das
eines Dritten aufladen. Wird die Aufladung von der Sparkasse,
etwa wegen fehlender Kontodeckung, nicht autorisiert, wird
am Display ein ablehnender Hinweis angezeigt.

3.2. Fehleingabe der Geheimzahl

Die Karte kann an Geldautomaten nicht mehr eingesetzt wer-
den, wenn die persönliche Geheimzahl dreimal hintereinander
falsch eingegeben wurde. Der Karteninhaber sollte sich in die-
sem Fall mit seiner Sparkasse, möglichst mit der kontofüh-
renden Stelle, in Verbindung setzen.

3.3. Zahlungsverpflichtung der Sparkasse; Reklamationen

Die Sparkasse ist vertraglich verpflichtet, Ladebeträge für ein
Prepaid-Mobilfunk-Konto, die unter Verwendung der an den
Karteninhaber ausgegebenen Karte autorisiert worden sind,
zu bezahlen. Die Zahlungspflicht beschränkt sich auf den je-
weils autorisierten Betrag. Einwendungen und sonstige Bean-
standungen des Karteninhabers aus dem Vertragsverhältnis
zu dem Mobilfunkanbieter, der das Prepaid-Mobilfunk-Konto
führt, sind unmittelbar gegenüber diesem Unternehmen gel-
tend zu machen.

B. Von der Sparkasse angebotene andere Service-
Leistungen

1. Eingabe von Überweisungen an Selbstbedienungster-
minals

1.1. Serviceumfang/Verfügungsrahmen

Der Karteninhaber kann unter Verwendung seiner Sparkas-
senCard (nachfolgend Karte) und der persönlichen Geheim-
zahl (PIN) an Selbstbedienungsterminals seiner Sparkasse
Überweisungen bis maximal 1.000 Euro pro Tag eingeben,
soweit zwischen Kontoinhaber und Sparkasse nicht ein ande-
rer Verfügungsrahmen vereinbart worden ist.

1.2. Ausführung der Überweisung

Für die Ausführung der Überweisung gelten die gesondert
vereinbarten „Bedingungen für den Überweisungsverkehr“.

1.3. Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten

Für den Umgang mit der Karte gelten die Sorgfalts- und Mit-
wirkungspflichten in Abschnitt A.II. Nummer 6.2 bis 6.4.

1.4. Erstattungs- und Schadensersatzanspruch des Kon-
toinhabers

Es gelten die Regelungen unter Abschnitt A.II. Nummer 11.

1.5. Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte
Verfügungen

Die Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Verfü-
gungen an Selbstbedienungsterminals richtet sich nach den
Regelungen unter Abschnitt A.II. Nummer 12. Abweichend von
Abschnitt A.II. Nummer 12.1 Absatz 6 ist die Haftung des
Kontoinhabers auf 1.000 Euro pro Kalendertag und, sofern ein
anderer Verfügungsrahmen gemäß Abschnitt B. Nummer 1.1
vereinbart wurde, auf diesen beschränkt.

1.6. Fehleingabe der Geheimzahl

Es gelten die Regelungen unter Abschnitt A.III. Nummer 1.2.

2. SB-Sparverkehr

2.1. Serviceumfang

Der Inhaber eines Sparkontos kann unter Verwendung von
SparkassenCard (nachfolgend Karte) und persönlicher Ge-
heimzahl (PIN) an Geldautomaten und Selbstbedienungster-
minals der Sparkasse über Sparkonten, die durch besondere
Vereinbarung des Kontoinhabers mit der Sparkasse für diese
Verwendungsart freigegeben sind, Verfügungen in Selbstbe-
dienung treffen (SB-Sparverkehr). Die Freigabe zum SB-Spar-
verkehr erfolgt für den Inhaber des Sparkontos. Inwieweit Be-
vollmächtigte den SB-Sparverkehr nutzen können, richtet sich
nach den zwischen der Sparkasse und dem Kontoinhaber
hierfür getroffenen Vereinbarungen. Im SB-Sparverkehr kön-
nen Nachträge im Sparkassenbuch dokumentiert sowie Ein-
zahlungen durch Umbuchung vom Girokonto bei der Sparkas-
se auf das Sparkonto oder in bar vorgenommen werden,
sofern hierfür geeignete Geldautomaten von der Sparkasse
zur Verfügung gestellt sind. Ferner sind Auszahlungen vom
Sparkonto durch Umbuchung auf das Girokonto bzw. ein an-
deres Konto des Kontoinhabers bei der Sparkasse oder in bar
am Geldautomaten möglich.

2.2. Verfügungsrahmen

Der Verfügungsrahmen ist bei Auszahlungen im SB-Spar-
verkehr auf einen Betrag von 2.000 Euro pro Kalendermonat
beschränkt. Für Dienstleistungen des Zahlungsverkehrs kann
der SB-Sparverkehr nicht genutzt werden.

2.3. Vornahme von SB-Verfügungen/Bedienung des Ter-
minals

Der Zugang zum SB-Sparkonto wird über die Karte und Einga-
be der persönlichen Geheimzahl (PIN) bewirkt. Nach Auswahl
eines zum SB-Sparverkehr freigegebenen Kontos mittels Dis-
play oder Bildschirm des Terminals wird der aktuelle Konto-
saldo angezeigt. Im Anschluss kann die vorgesehene Trans-
aktion ausgeführt werden.

Bei SB-Sparverkehr mit gebundenem Sparkassenbuch werden
die Daten der erfolgten Transaktion automatisch im Buch
ausgedruckt, das zu Beginn der Transaktion in das Terminal
einzuführen ist. Bei SB-Sparverkehr mit Loseblatt-
Sparkassenbuch werden die Daten der erfolgten Transaktion
automatisch zum Ausdruck bereitgestellt. Sie können durch
Wahl der Druckfunktion am selben Gerät oder an einem ande-
ren, hierfür von der Sparkasse zur Verfügung gestellten Gerät
vom Kunden mittels Karte  und entsprechender Funktions-
wahl als neues Kontoblatt ausgedruckt werden. Der Kunde
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wird auf die Möglichkeit, den Ausdruck erstellen zu lassen, bei
der Transaktion im Bildschirm/Display hingewiesen. Das neue
Kontoblatt ist vom Kontoinhaber im Loseblatt-
Sparkassenbuch abzuheften. Der Ausdruck wird im Rahmen
der im Zeitpunkt der Abfrage bestehenden technischen Mög-
lichkeiten erstellt. Bei Funktionsstörungen haftet die Sparkas-
se im Rahmen ihres Verschuldens. Wird vom Kunden kein
Ausdruck angefordert oder kann dieser aus technischen
Gründen zum Zeitpunkt der Abfrage nicht erstellt werden und
ist die Speicherkapazität des Geräts, z. B. durch Dauerauf-
tragsbuchungen oder Zinsbuchungen, erschöpft, wird die
Sparkasse bei Loseblatt-Sparkassenbüchern ein Kontoblatt
erstellen und dem Kontoinhaber zusenden.

Unstimmigkeiten im Rahmen des Verfahrensablaufs oder im
Zusammenhang mit dem Kontoausdruck sind der Sparkasse
unverzüglich anzuzeigen.

2.4. Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten

Für den Umgang mit der Karte gelten die Sorgfalts- und Mit-
wirkungspflichten in Abschnitt A.II. Nummer 6.2 bis 6.4.

2.5. Erstattungs- und Schadensersatzanspruch des Kon-
toinhabers

Es gelten die Regelungen unter Abschnitt A.II. Nummer 11.

2.6. Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte
Verfügungen

Die Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Verfü-
gungen im SB-Sparverkehr richtet sich nach den Regelungen
unter Abschnitt A.II. Nummer 12. Abweichend von Abschnitt
A.II. Nummer 12.1 Absatz 6 ist die Haftung des Kontoinhabers
auf den für den SB-Sparverkehr geltenden Verfügungsrahmen
(Abschnitt B. Nummer 2.2) beschränkt.

2.7. Fehleingabe der Geheimzahl

Es gelten die Regelungen unter Abschnitt A.III. Nummer 1.2.

2.8. Geltung der „Bedingungen für den Sparverkehr“

Ergänzend finden die „Bedingungen für den Sparverkehr“ in
dem Umfang Anwendung, der für SB-Sparverkehr dort festge-
legt ist.

2.9. Nutzung des Sparkontos zu Kassentransaktionen

Der Kontoinhaber kann das zum SB-Sparverkehr geeignete
Sparkonto weiterhin zur Vornahme von Transaktionen an der
Barkasse nutzen. In diesen Fällen gelten die „Bedingungen für
den Sparverkehr“. Die vorstehenden Regelungen zur Teilnah-
me am SB-Sparverkehr finden insoweit keine Anwendung.

C. Kontoauszugsdrucker und Kontoinformationen im
Online-Banking

1. Serviceumfang

Der Kontoauszugsdrucker ermöglicht dem Inhaber einer
SparkassenCard (nachfolgend Karte), Kontoauszüge ein-
schließlich der darin enthaltenen Rechnungsabschlüsse für
das in der Karte angegebene Konto ausdrucken zu lassen.

Wahlweise ist es dem Kunden im Rahmen des Online-Banking
auch möglich, Kontoauszüge einschließlich der darin enthal-
tenen Rechnungsabschlüsse für das jeweilige Konto elektro-
nisch abzurufen.

2. Bereithaltung von Belegen

Anlagen zu den Kontoauszügen, soweit sie am Kontoaus-
zugsdrucker nicht mit ausgedruckt bzw. im Online-Banking
nicht elektronisch übermittelt werden können, werden dem
Kunden auf Anforderung bei der kontoführenden Stelle zur
Verfügung gestellt. Die Sparkasse ist berechtigt, dem Kunden
die Anlagen auch ohne Anforderung gegen Portoersatz zuzu-
senden.

3. Haftung der Sparkasse

Kontoauszüge werden im Rahmen der im Zeitpunkt der Abfra-
ge bestehenden technischen Möglichkeit erstellt. Die Konto-
auszüge beinhalten die Kontobewegungen, die bis zum Abruf
verbucht und für den Kontoauszugsdrucker bzw. den elektro-
nischen Abruf im Online-Banking bereitgestellt sind. Bei
Funktionsstörungen haftet die Sparkasse im Rahmen ihres
Verschuldens.

4. Zusendung von Auszügen

Ohne Anforderung des Kunden kann ein Kontoauszug erstellt
und dem Kontoinhaber gegen Portoersatz zugesandt werden,
wenn ein Kontoauszug innerhalb von 35 Tagen nicht am
Kontoauszugsdrucker bzw. elektronisch im Online-Banking
abgerufen wurde.

5. Zugangssperre

Ist die Karte gesperrt, so wird sie vom Kontoauszugsdrucker
abgelehnt bzw. eingezogen. Die Sperre der Karte richtet sich
nach Abschnitt A.II. Nummer 5 . Die Sperre der Funktion für
das Online-Banking richtet sich nach den gesondert verein-
barten „Bedingungen für das Online-Banking“.

6. Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten

Für den Umgang der Karte gelten die Sorgfalts- und Mitwir-
kungspflichten unter Abschnitt A.II. Nummern 6.2 bis 6.4. Hat
der Karteninhaber durch ein schuldhaftes Verhalten zur Ent-
stehung eines Schadens im Rahmen dieser Servicefunktion
der Karte beigetragen, so bestimmt sich nach den Grundsät-
zen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Sparkasse und
Kontoinhaber den Schaden tragen.

7. Widerruf der Sparkasse

Die Sparkasse kann jederzeit die Berechtigung des Kunden
zur Benutzung des Kontoauszugsdruckers schriftlich wider-
rufen. Gleiches gilt für den elektronischen Abruf der Kontoin-
formationen im Online-Banking.

D. Zusatzanwendungen

1. Speicherung von Zusatzanwendungen

(1) Der Karteninhaber hat die Möglichkeit, den auf der Spar-
kassenCard (nachfolgend Karte) befindlichen Chip als Spei-
chermedium für eine bankgenerierte Zusatzanwendung (z. B.
in Form eines Jugendschutzmerkmals) oder als Speicherme-
dium für eine unternehmensgenerierte Zusatzanwendung (z.
B. in Form eines elektronischen Fahrscheins) zu benutzen.

(2) Die Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung
richtet sich nach dem Rechtsverhältnis des Karteninhabers
zur Sparkasse. Eine unternehmensgenerierte Zusatzanwen-
dung kann der Karteninhaber nach Maßgabe des mit dem
Unternehmen geschlossenen Vertrages nutzen. Es obliegt der
Entscheidung des Karteninhabers, ob er seine Karte zur Spei-
cherung unternehmensgenerierter Zusatzanwendungen nut-
zen möchte. Die Speicherung einer unternehmensgenerierten
Zusatzanwendung auf der Karte erfolgt am Terminal des Un-
ternehmens nach Absprache zwischen dem Karteninhaber
und dem Unternehmen. Kreditinstitute nehmen vom Inhalt
der am Unternehmensterminal kommunizierten Daten keine
Kenntnis.

2. Verantwortlichkeit des Unternehmens für den Inhalt
einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung

Die kartenausgebende Sparkasse stellt mit dem Chip auf der
Karte lediglich die technische Plattform zur Verfügung, die es
dem Karteninhaber ermöglicht, in der Karte unternehmens-
generierte Zusatzanwendungen zu speichern. Eine Leistung,
die das Unternehmen über die unternehmensgenerierte Zu-
satzanwendung gegenüber dem Karteninhaber erbringt,
richtet sich ausschließlich nach dem Inhalt des Vertragsver-
hältnisses zwischen dem Karteninhaber und dem Unterneh-
men.
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3. Reklamationsbearbeitung in Bezug auf Zusatzanwen-
dungen

(1) Einwendungen, die den Inhalt einer unternehmensgene-
rierten Zusatzanwendung betreffen, hat der Karteninhaber
ausschließlich gegenüber dem Unternehmen geltend zu ma-
chen, das die Zusatzanwendung in die Karte eingespeichert
hat. Das Unternehmen bearbeitet derartige Einwendungen auf
Basis der bei ihm gespeicherten Daten. Der Karteninhaber
darf die Karte zum Zwecke der Reklamationsbearbeitung nicht
dem Unternehmen aushändigen.

(2) Einwendungen, die den Inhalt einer bankgenerierten Zu-
satzanwendung betreffen, hat der Karteninhaber ausschließ-
lich gegenüber der Sparkasse geltend zu machen.

4. Keine Angabe der von der Sparkasse an den Kunden
ausgegebenen PIN bei unternehmensgenerierten
Zusatzanwendungen

Bei der Speicherung, inhaltlichen Änderung oder Nutzung ei-
ner unternehmensgenerierten Zusatzanwendung auf der
Karte wird die von der kartenausgebenden Sparkasse an den
Karteninhaber ausgegebene PIN nicht eingegeben. Sofern das
Unternehmen, das eine unternehmensgenerierte Zusatzan-
wendung in die Karte eingespeichert hat, dem Karteninhaber
die Möglichkeit eröffnet, den Zugriff auf diese Zusatzanwen-
dung mit einem separaten von ihm wählbaren Legitimations-
medium abzusichern, so darf der Karteninhaber zur Absiche-
rung der unternehmensgenerierten Zusatzanwendung nicht
die PIN verwenden, die ihm von der kartenausgebenden Spar-
kasse für die Nutzung der Zahlungsverkehrsanwendungen zur
Verfügung gestellt worden ist.

5. Sperrmöglichkeit von Zusatzanwendungen

Die Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwen-
dung kommt nur gegenüber dem Unternehmen in Betracht,
das die Zusatzanwendung in den Chip der Karte eingespei-
chert hat, und ist nur dann möglich, wenn das Unternehmen
die Möglichkeit zur Sperrung seiner Zusatzanwendung vor-
sieht. Die Sperrung von bankgenerierten Zusatzanwendungen
kommt nur gegenüber der Sparkasse in Betracht und richtet
sich nach dem mit der Sparkasse geschlossenen Vertrag.

E. Außergerichtliche Streitschlichtung und Beschwerde-
möglichkeit

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Sparkasse kann
sich der Karteninhaber an die im „Preis- und Leistungsver-
zeichnis“ näher bezeichneten Streitschlichtungs- und Be-
schwerdestellen wenden.


